
Muster: Schiedsgutachter -Vertrag

Zwischen der*dem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für das

-handwerk

 

(Name und Anschrift der*des Sachverständigen)    – Schiedsgutachter*in –

und

 

(Name und Anschrift der*des Handwerkerin*Handwerkers)

 

(Name und Anschrift der*des Kundin*Kunden)      – Auftraggeber*in –

wird der folgende Schiedsgutachter*innen-Vertrag geschlossen: 

1. Die Auftraggeber*innen beauftragen die*den Schiedsgutachter*in mit der Begutachtung der nachstehend näher bezeichneten Fragen/

Arbeiten/Preise:  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Die*der Schiedsgutachter*in äußert sich zu den oben genannten Fragen/Arbeiten/Preise und klärt diese nach bestem Wissen und Gewissen. 

Die Auftraggeber*innen erkennen ihre*seine Feststellungen als für sich verbindlich an.

3.  Die Auftraggeber*innen stellen der*dem Schiedsgutachter*in bis zum  die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung. 

Insbesondere ermöglichen sie ihm den Zugang zum Objekt des Schiedsgutachtens.

4. Die*der Schiedsgutachter*in lädt die Auftraggeber*innen zu einer Ortsbesichtigung und zu einem gesonderten Erörterungstermin nach 

Abschluss der Sachverhaltsfeststellungen und Auswertung der Unterlagen ein. Das schriftlich ausgearbeitete Schiedsgutachten übersendet 

die*der Schiedsgutachter*in bis spätestens  an die Auftraggeber*innen.

5. Der Vertrag ist bis zur Vorlage des fertigen Schiedsgutachtens unkündbar.

6.  Der*dem Schiedsgutachter*in wird eine Bearbeitungszeit von  Wochen eingeräumt, gerechnet vom unten angegebenen Datum an.  

Sie ist auf Wunsch der*des Schiedsgutachterin*Schiedsgutachters um eine angemessene Nachfrist, die nicht unter 15 Arbeitstagen 

bemessen sein darf, zu verlängern.



7. Die*der Schiedsgutachter*in versichert, dass ihr*ihm keine Umstände bekannt sind, die eine Besorgnis der Befangenheit rechtfertigen und 

ihre*seine Unabhängigkeit im Verhältnis zu den Auftraggeber*innen in Zweifel stellen könnten.

8.  Die Parteien sind sich darüber einig, dass durch diesen Schiedsgutachter*innenvertrag der Rechtsweg in der Weise ausgeschlossen wird, 

dass ein später in der gleichen Sache angerufenes Gericht an die durch das Schiedsgutachten getroffenen Feststellungen gebunden ist. Die 

Bindungswirkung entfällt nur, soweit das Schiedsgutachten offenbar unrichtig oder offenbar unbillig ist.

9.  Für ihre*seine Tätigkeit erhält die*der Schiedsgutachter*in gem. § 9 des Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetzes (JVEG) für 

jede Stunde der erforderlichen Zeit folgende Entschädigung (einschließlich Zeitaufwand für die notwendigen Fahrten, Akten- und 

Unterlagenstudium und Ausarbeitung des Schiedsgutachtens):                   

  Euro zzgl. MwSt.  

in Worten:  Euro zzgl. MwSt.  

Hinzu kommen weitere Kosten und Gebühren nach Maßgabe dieses Gesetzes in der jeweils neuesten Fassung. Deren entsprechende 

Anwendung mit der Abweichung als vereinbart gilt, dass die Fahrtkosten der*des Schiedsgutachterin*Schiedsgutachters € 0,30 pro Kilometer 

betragen. Die gemachten Angaben stellen nur eine voraussichtliche Schätzung des Zeitaufwandes und der Kosten des Schiedsgutachtens dar.

10.  Von den Auftraggeber*innen ist hierauf ein Kostenvorschuss innerhalb einer Woche zu entrichten.  

  Euro   

in Worten:  Euro  

auf das Konto (IBAN):    

Kreditinstitut:   

11.  Beide Auftraggeber*innen haften als Gesamtschuldner*in. Über die Verteilung der Kosten des Schiedsgutachtens im Innenverhältnis 

die*der Auftraggeber*in entscheidet die*der Schiedsgutachter*in. Sie*er orientiert sich dabei an dem letzten Verhandlungsstand der 

Auftraggeber*innen vom  im Abgleich mit dem Ergebnis des Schiedsgutachtens.

12. Die*der Schiedsgutachter haftet nur für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung, bei wesentlichen 

Vertragspflichten auch auf sonstiger schuldhafter Verletzung durch sie*ihn selbst oder ihre*seine Erfüllungsgehilfen beruhen: Das gilt auch 

für Ansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss nach §§ 280, 311 Abs. 2 BGB.

13. Für Schäden, die auf einer fahrlässigen Verletzung nicht wesentlicher vorvertraglicher- oder Vertragspflichten beruhen, ist die Haftung für 

mittelbare Schäden und untypische Folgeschäden ausgeschlossen; im Übrigen ist sie der Höhe nach auf den vertragstypischen Schaden 

(auch Drittschaden) begrenzt. Von den vorstehenden Haftungsbegrenzungen bleibt unberührt die Haftung der*des Schiedsgutachterin* 

Schiedsgutachters und ihrer*seiner Erfüllungsgehilfen für Schäden aus der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit.

14. Unbeschadet einer Kündigung aus wichtigem Grund kann die*der Schiedsgutachter*in diesen Vertrag ohne Frist kündigen, wenn die 

Auftraggeber*innen die in Ziffer 3 genannten Unterlagen nicht fristgerecht zur Verfügung stellen oder die in Ziffer 10 genannten Vorschüsse 

nicht termingerecht gezahlt werden.

Unterschrift Handwerker*in Unterschrift Kund*in

Ort, Datum Unterschrift Schiedsgutachter*in


